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▶▶ Berufsrecht
tSVG in Kraft: ifK sieht trotz geplanter Änderung des 
 zulassungsverfahrens noch keinen Handlungsbedarf

| Das seit 11.05.2019 geltende Terminservice- und Versorgungsgesetz  
(TSVG; PP 05/2019, Seite 3) sieht u. a. Änderungen beim Zulassungsverfahren 
für Praxen vor. Dennoch sieht der Bundesverband selbstständiger Physio-
therapeuten (IFK) e. V. zzt. keinen Handlungsbedarf für Praxisinhaber. |

Wie der IFK per Pressemitteilung auf seiner Website mitteilt, müssen Heil-
mittelverbände und GKV-Spitzenverband erst einen neuen Bundesrahmen-
vertrag aushandeln. Dieser tritt frühestens am 01.07.2020 in Kraft. Bis dahin 
gelten die Zulassungsempfehlungen nach altem Recht. Anschließend haben 
Praxisinhaber sechs Monate Zeit, um den neuen Vertrag anzuerkennen. 
 Dadurch behalten sie Ihre Zulassung. 

neuer rahmen
vertrag tritt 
frühestens am 
01.07.2020 in Kraft

▶▶ Datenschutz
euGH fordert Arbeitszeiterfassung: folgen für den Datenschutz

| Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat alle Arbeitgeber in der EU ver-
pflichtet, die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten durch ein objektives, 
verlässliches und zugängliches System zu erfassen (EuGH, Urteil vom 
14.05.2019, Az. C 55/18; PP 06/2019, Seite 15). Obwohl die konkrete Aus-
gestaltung dieser Vorgabe durch den Deutschen Bundestag noch aussteht, 
ist schon klar, welche datenschutzrechtlichen Vorgaben ein Zeiterfassungs-
system – auch in der Physiopraxis – erfüllen muss. | 

Die Behandlungstermine einer Physiopraxis erfassen nur die reine Behand-
lungszeit eines Therapeuten. Unberücksichtigt bleiben z. B. Wegezeiten für 
Hausbesuche. Eine ständige Überwachung des Therapeuten zur Feststellung 
des Aufenthaltsorts (z. B. per GPS-Tracker) wäre jedoch unzulässig (Bundes-
arbeitsgericht [BAG], Beschluss vom 26.08.2008, Az. 1 ABR 16/07, IWW-Abruf-
Nr. 083477). Praxisinhaber werden daher künftig externe Dienstleister mit der 
 Zeiterfassung beauftragen. Dabei sind folgende Anforderungen zu erfüllen. 

▶◼ zeiterfassung durch externe Dienstleister: Datenschutzrechtliche Anforderungen

1. Auftragsverarbeitungsvertrag: Mit dem Dienstleister, der das Zeiterfassungssystem zur Verfügung stellt, ist ein 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung zu schließen (PP 02/2018, Seite 18; Mustervertrag online unter iww.de/pp, 
Abruf-Nr. 45088562). Aus Gründen der Datensparsamkeit ist es hilfreich, wenn der Dienstleister die Arbeitszeit 
unter der Personalnummer und nicht unter dem Namen des jeweiligen Mitarbeiters erfasst.

2. zugriffsrechte, funktionalitäten und zwecke des Erfassungssystems sind konkret zu definieren. Dabei ist vor 
allem zu verhindern, dass Mitarbeiter Einblick in die Arbeitszeiten ihrer Kollegen haben.

3. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten: Die Zeiterfassung ist ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
aufzunehmen (Muster online unter iww.de/pp, Abruf-Nr. 45030261).
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